Samtgemeinde

GELLERSEN

Der Samtgemeindeburgermeister

Bekanntmachung

Am Dienstag, 16. Juni 2026, um 19:00 Uhr, findet im Sitzungssaal des Rathauses in Rep-
penstedt, Dachtmisser Stralde 1, eine 6ffentliche Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsfor-
derausschusses der Samtgemeinde Gellersen statt.
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Tagesordnung

Er6ffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemafen Ladung und der Be-
schlussfahigkeit

Feststellung der Tagesordnung

Beschlussfassung uUber die Behandlung von Tagesordnungspunkten in nichtoffentli-
cher Sitzung

Genehmigung des Protokolls tber die 7. Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsforder-
ausschusses am 01.12.2025

Bericht des Samtgemeindeblrgermeisters Uber wichtige Beschllisse des Samtge-
meindeausschusses und wichtige Angelegenheiten der Verwaltung

Einwohnerfragestunde (bei Bedarf)

Entwicklungsgesellschaft der Samtgemeinde Gellersen mbH, Reppenstedt

a) Feststellung des Jahresabschlusses flr das Geschéftsjahr 2024 und Beschluss-
fassung Uber die Verwendung der Jahresergebnisse

b) Entlastung der Geschéftsfuhrung flr das Geschaftsjahr 2024

Entwicklungsgesellschaft der Samtgemeinde Gellersen mbH, Reppenstedt
- Vorlaufiger Jahresabschluss 2025

Bau- und Grundstiicksverwaltungsgesellschaft der Samtgemeinde Gellersen mbH &
Co.KG, Reppenstedt

a) Feststellung des Jahresabschlusses fir das Geschéftsjahr 2024 und Beschluss-
fassung Uber die Verwendung der Jahresergebnisse

b) Entlastung der Geschéftsfuhrung flr das Geschaftsjahr 2024

Bau- und Grundstlcksverwaltungsgesellschaft der Samtgemeinde Gellersen mbH &
Co. KG, Reppenstedt
- Vorlaufiger Jahresabschluss 2025

Ergebnisse der Finanzrechnung 2025
Hier: mundlicher Vortrag

Behandlung von Anfragen und Anregungen

SchlieBung der Sitzung

Reppenstedt, 02.06.2026

Samtgemeinde Gellersen
Der Samtgemeindebirgermeister

gez.

Steffen Gartner



Samtgemeinde Gellersen
Der Samtgemeindebiirgermeister

Reppenstedt, 05.06.2026

Verantwortlich: Katharina Wehe
Amt: Kdmmerei

SITZUNGSVORLAGE S/2026/38
Beratungsfolge Sitzungstermin TOP Offentlich
Finanz- und Wirtschaftsforderausschuss 16.06.2026 7 ja
Samtgemeindeausschuss nein

Entwicklungsgesellschaft der Samtgemeinde Gellersen mbH, Reppenstedt

a) Feststellung des Jahresabschlusses fiir das Geschiftsjahr 2024 und Beschlussfassung liber
die Verwendung der Jahresergebnisse

b) Entlastung der Geschéaftsfiihrung fiir das Geschaftsjahr 2024

Sachverhalt:

Gemal §§ 157 Satz 2, 158 Abs. 1 Satz 1 Niedersachsisches Kommunalverfassungsgesetz
(NKomVG) hat die ESG im Einvernehmen mit dem zustandigen Rechnungspriifungsamt des Land-
kreises Lineburg die Wirtschaftsprifungsgesellschaft Goken/Pollak/Partner beauftragt, den Jahres-
abschluss fur das Geschéaftsjahr 2024 unter Einbeziehung der Buchfiihrung gem. § 316 ff. HGB so-
wie unter ergadnzender Beachtung der International Standards und Auditing (ISA) zu priifen und Gber
das Ergebnis schriftlich zu berichten.

In § 10 Abs.4 des Gesellschaftsvertrages der ESG ist vorgegeben, dass der Jahresabschluss dem
Rechnungsprifungsamt des Landkreises Lineburg zur Priifung vorgelegt wird. Die Durchfihrung der
Jahresabschlussprifung erfolgt nach den Vorschriften tber die Jahresabschlusspriifung bei Eigenbe-
trieben.

Die beauftragte Gesellschaft hat erklart, dass die Prifungen zu keinen Einwendungen gegen die
OrdnungsmaRigkeit der Jahresabschliisse gefiihrt haben.

Der Landkreis Luneburg hat fur den Jahresabschluss 2024 festgestellt, dass ergdnzende Bemerkun-
gen gem. § 34 Abs. 1 Satz 3 der Eigenbetriebsverordnung nicht getroffen werden.

Des Weiteren hat der Landkreis LUneburg bestatigt, dass das Verfahren zur Prifung der Buchfih-
rung und des Jahresabschlusses fur 2024 den geltenden Rechtsvorschriften entspricht.

Letztlich kann dem Geschaftsfihrer der Entwicklungsgesellschaft der Samtgemeinde Gellersen mbH
daher Entlastung erteilt werden. Ein positives Jahresergebnis bzw. ein Bilanzgewinn war in dem Ge-
schaftsjahr nicht zu erwarten und ist auch nicht vorhanden. Die Bilanzsumme hat sich durch den Er-
werb von Entwicklungsflachen im Jahr 2024 weiter erhoht. Der Jahresabschluss weist einen nicht
gedeckten Jahresfehlbetrag aus.

Bilanzsumme:
2024: 4.769.308,70 €

Jahresfehlbetrag:
2024 -56.207,07 €
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Nicht gedeckter Jahresfehlbetrag:
2024:-1.434,14 €

Beschlussempfehlung:

Der Samtgemeindeausschuss weist den Vertreter der Samtgemeinde der Gesellschafterversamm-

lung, Herrn Dietmar Meyer, an,

a) den Jahresabschluss 2024 der Entwicklungsgesellschaft der Samtgemeinde Gellersen mbH,
gemal § 10 Abs. 5 des Gesellschaftsvertrages festzustellen. Der Jahresfehlbetrag wird als Ver-
lustbetrag im Eigenkapital der Entwicklungsgesellschaft bertcksichtigt.

b) der Geschaftsfihrung Entlastung zu erteilen.

Anlage(n):
e Prifbericht 2024 ESG

e Jahresabschluss 2024 ESG
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Samtgemeinde Gellersen Reppenstedt, 05.06.2026

Der Samtgemeindebiirgermeister

Verantwortlich: Katharina Wehe
Amt: Kdmmerei

SITZUNGSVORLAGE S/2026/37
Beratungsfolge Sitzungstermin TOP Offentlich
Finanz- und Wirtschaftsforderausschuss 16.06.2026 9 ja
Samtgemeindeausschuss nein

Bau- und Grundstiicksverwaltungsgesellschaft der Samtgemeinde Gellersen mbH & Co.KG,
Reppenstedt

a) Feststellung des Jahresabschlusses fiir das Geschiftsjahr 2024 und Beschlussfassung tliber
die Verwendung der Jahresergebnisse

b) Entlastung der Geschiftsfiihrung fiir das Geschéftsjahr 2024

Sachverhalt:

Gemal §§ 157 Satz 2, 158 Abs. 1 Satz 1 Niedersachsisches Kommunalverfassungsgesetz
(NKomVG) hat die BGSG im Einvernehmen mit dem zustandigen Rechnungspriifungsamt des Land-
kreises Luneburg die Wirtschaftsprifungsgesellschaft Goken/Pollak/Partner beauftragt, den Jahres-
abschluss fur das Geschéaftsjahr 2024 unter Einbeziehung der Buchfiihrung gem. § 316 ff. HGB so-
wie unter ergdnzender Beachtung der International Standards und Auditing (ISA) zu priifen und Gber
das Ergebnis schriftlich zu berichten.

In § 9 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages der BGSG ist vorgegeben, dass der Jahresabschluss dem
Rechnungsprifungsamt des Landkreises Lineburg zur Priifung vorgelegt wird. Die Durchfihrung der
Jahresabschlussprifung erfolgt nach den Vorschriften liber die Jahresabschlusspriifung bei Eigenbe-
trieben.

Die beauftragte Gesellschaft hat erklart, dass die Prifungen zu keinen Einwendungen gegen die
OrdnungsmaRigkeit der Jahresabschliisse gefiihrt haben.

Der Landkreis Luneburg hat fur den Jahresabschluss 2024 festgestellt, dass ergdnzende Bemerkun-
gen gem. § 34 Abs. 1 Satz 3 der Eigenbetriebsverordnung nicht getroffen werden.

Des Weiteren hat der Landkreis LUneburg bestatigt, dass das Verfahren zur Prifung der Buchfih-
rung und des Jahresabschlusses flir 2024 den geltenden Rechtsvorschriften entspricht.

Letztlich kann dem Geschaftsfihrer der Bau- und Grundsticksverwaltungsgesellschaft der Samtge-
meinde Gellersen mbH & Co. KG daher Entlastung erteilt werden.

Ein positives Jahresergebnis bzw. ein Bilanzgewinn war in dem Geschaftsjahr nicht zu erwarten und
ist auch nicht vorhanden.

Bilanzsumme:
2024: 28.228.506,70 €

Jahresfehlbetrag:
2024: -190.564,65 €
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Beschlussempfehlung:

Der Samtgemeinderat weist den Vertreter der Samtgemeinde der Gesellschafterversammlung, Herrn

Dietmar Meyer, an,

a) den Jahresabschluss 2024 der Bau- und Grundstiicksverwaltungsgesellschaft der Samtgemein-
de Gellersen mbH & Co. KG, gemal § 9 Abs. 5 des Gesellschaftsvertrages festzustellen. Der
Jahresfehlbetrag des Jahres 2024 wird gemaf § 3 Absatz 4 des Gesellschaftsvertrages auf dem
Verlustkonto erfasst.

b) der Geschéftsflihrung Entlastung zu erteilen.

Anlage(n):
e Prifbericht 2024 BGSG

e Jahresabschluss 2024 BGSG

Seite 2 von 2



	Inhaltsverzeichnis
	Aushang
	 TOP 7 Entwicklungsgesellschaft der Samtgemeinde Gellersen mbH, Reppenstedt .a) Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2024 und Beschlussfassung über die Verwendung der Jahresergebnisse.b) Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2024 
	Entwicklungsgesellschaft_der_Samtgemeinde_Gellers~ S_2026_38

	 TOP 9 Bau-_und_Grundstücksverwaltungsgesellschaft_der_Samtgemeinde_Gellersen_mbH_&_Co.KG,_Reppenstedt__a)_Feststellung_des_Jahresabschlusses_für_das_Geschäftsjahr_2024_und_Beschlussfassung_über_die_Verwendung_der_Jahresergebnisse_b)_Entlastung_der_Geschäftsführung_für_das_Geschäftsjahr_2024_
	Bau-_und_Grundstücksverwaltungsgesellschaft_der_S~ S_2026_37



